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Geben und Nehmen
„Spenden im Tod geht nicht“, taz vom 9. 1. 20
Bei allen Diskussionen fehlt mir eine Betrachtungsweise, die 
aus meiner Sicht erhebliches Potential für eine sehr faire und 
reife Lösung hat: alle Minderjährigen und/oder beschränkt 
oder gar nicht geschäftsfähigen Personen kommen automa-
tisch als Empfänger für eine Organspende infrage. Ebenso 
alle, die aus gesundheitlichen oder anderen unveränderbaren 
Gründen nicht als Spender geeignet sind. Für alle anderen, 
das heißt alle volljährigen und uneingeschränkt geschäftsfä-
higen Personen gilt: als Empfänger kommen nur die infrage, 
die verbindlich ihre Bereitschaft für eine Organspende erklärt 
haben. Wer einer Spende widersprochen oder sich nicht ge-
äußert hat, bekommt auch im Bedarfsfall kein Spenderorgan. 
Klingt vielleicht hart, ist aber nur zutiefst gerecht. Während in 
Sachen Klima heutzutage leider jeder noch ungestraft rum-
sauen kann, kämen hier Konsequenz und Verantwortung ins 
Spiel. Der große Aufschrei wäre: „Was, da müssen die Leute ja 
Verantwortung für sich übernehmen!“ Albrecht Wilckens, Lud-
wigsburg (Leider hat sich bei der Produktion dieses Leserbriefes 
am 15. 1. 20 versehentlich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten 
um Entschuldigung und drucken hier den Leserbrief noch ein-
mal – in der ursprünglich eingesandten Form. Die Redaktion) 

Die Physik des Eierkochens
„Nun sag, wie hast du’s mit den Eiern“, taz vom 18. 1. 20
Die Aussage, dass „der weiche, gelbe Kern (Eidotter) eine um 
8 Grad Celsius höhere Gerinnungstemperatur (als das Eiweiß) 
hat“, ist falsch. Nach Werner Gruber, Physiker, früher tätig an 
der Uni Wien im Institut für Experimentalphysik, der in sei-
nem Buch „Die Genussformel: Kulinarische Physik“ ab Seite 
73 die Physik des Eierkochens darlegt, wird das Eidotter bei 65 
Grad Celsius, das Eiweiß dagegen erst bei 82 Grad Celsius hart. 
Wolfgang Schmidt, Stuttgart

„Exitus für Homöopathie-Kreis der Grünen“, taz vom 15. 1. 20

Die Grünen streiten – um wenig
Die Preise für Globuli liegen im Allgemeinen in der Größen-
ordnung der Zuzahlung zu einem Kassenrezept. Die Kosten 
für die Abrechnung des Rezepts wären wohl höher als die für 
die Globuli selbst. Roland Benz, Frankfurt a. M.

Überheblichkeit unangebracht
Seit vielen Jahren bin ich als schulmedizinisch basierter Fach-
arzt tätig. Die theoretischen Grundlagen der homöopathi-
schen Therapie sind mir fremd und als naturwissenschaftlich 
orientierter Mensch nicht nachvollziehbar. Den Streit um die 
Finanzierung von Homöopathika halte ich dennoch für ein 
kontraproduktives, unnötig intolerantes Scharmützel. Die zu-
künftige Gestaltung des deutschen Gesundheitssystems stellt 
uns vor riesige Aufgaben. Die wesentliche besteht darin, von 
einer in erheblichem Ausmaß gewinn- und umsatzgetriebe-
nen zu einer patientenzentrierten („wertebasierten“) Verfasst-
heit zurückzufinden. Die gängige Praxis verhält sich in vieler 
Hinsicht keinesfalls „faktenorientiert“ und „wissenschaftsba-
siert“. Sie wendet gewaltige Ressourcen für, vorsichtig gespro-
chen, sehr großzügig indizierte Prozeduren auf – zum Beispiel 
Gelenkoperationen,  Herzkatheter, Röntgendiagnostik. Und 
sie indiziert Pharmakotherapien, die über einen Placeboeffekt 
(sic) hinaus auch noch riskant sind (fehlindizierte Antibiotika 
als Beispiel). Die Überheblichkeit gegenüber der Homöopathie 
ist aus dieser selbstkritischen Sicht heraus unangebracht. Ab-
gesehen von Glaubensfragen zum Wirkmechanismus ist die 
Homöopathie im Grundsatz eine Form der Medizin, die sich 
dem Patienten zuwendet. Ich würde mir wünschen, dass es 
uns gelingt, unsere Kräfte auf den Kern der zu stemmenden, 
relevanten Aufgaben zu konzentrieren und uns nicht gegen-
seitig in unnötigen Scharmützeln aufzureiben. Mächtige Wirt-
schaftsinteressen und Lobbyeinflüsse stehen dem entgegen. 
Alleine die Medikamentenumsätze in Deutschland betragen 
etwa 40 Milliarden Euro im Jahr  – etwa 0,5 Promille davon für 
Homöopathika. Gernot Gast, Heidelberg
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Du kannst dir nicht aussuchen, wie du stirbst.  
Oder wann.  
Du kannst nur entscheiden, wie du lebst.  
Jetzt.“
Joan Chandos Baez, US-amerikanische Sängerin und Aktivistin

Die Akzeptanz des ganzen (digital-)
technischen Fortschritts basiert 
darauf, dass man sich häppchen-
weise an fast alles gewöhnt. Es ist 
leider schwer, Entwicklungen, die 
um ei ne*n herum passieren, 
dauerhaft infrage zu stellen.
Primitivismuskeule zu „Gesichtserkennung im Netz: Der neue Grusel“, 
taz vom 20. 1. 20

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen 
vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung 
der taz wieder.

„Typisch deutsche Stagnation“,
taz vom 17. 1. 20

Verantwortung
Da kann man mal sehen, wie man sich 
täuschen kann – habe ich doch die grüne 
Doppelspitze, und insbesondere Anna-
lena Baerbock, für Hoffnungsträger und 
Garanten des gesellschaftlichen Fort-
schritts gehalten und muss nun erleben, 
wie ausgerechnet meine auserkorenen 
Fortschrittsapostel skrupellos viele hun-
derte Menschen auf Transplantationswar-
telisten enttäuschen. Nee Leute, politische 
Verantwortung übernehmen heißt auch, 
kleinbürgerliche Bedenken hintenan zu 
stellen und überwinden. Wer diese Größe 
nicht hat, sollte auch keine Spitzenposi-
tion bekleiden. Für das Herzeleid dabei 
sind die Pfarrer zuständig. Bei der Wider-
spruchslösung hingegen ging es um etwas 
sehr Diesseitiges, um mehr Chancen für 
Leben. Klaus-Joachim Heuser, Gütersloh

Rechtsgüterkollision
Der Gesetzgeber musste über eine 
Rechtsgüterkollision entscheiden, wessen 
Grundrechte als schwerwiegender anzuse-
hen wären, die Grundrechte von Schwerst-
kranken oder die Grundrechte von Hirnto-
ten. De facto sind es ausschließlich diese 
beiden Personengruppen, die von der 
Gesetzesregelung konkret betroffen sind, 
wenn man von den Angehörigen absieht. 
Der Deutsche Bundestag hat entschieden, 
dass ihm die Schwerstkranken weniger 
wichtig sind als die Hirntoten. Ein Eingriff 
in die Grundrechte stellte die Wider-

spruchslösung ja durchaus dar, jedoch 
ist der Grund dieses Eingriffs ein äußerst 
schwerwiegender: es ist die Frage über Le-
ben und Tod, und zwar ganz konkret, und 
nicht abstrakt wie die informationelle 
Selbstbestimmung. Hirntote sind unaus-
weichlich Sterbende. Schwerstkranke ster-
ben ohne Organverpflanzung in der Regel 
auch, nur kann man ihr Leben vorerst 
retten. Die Entscheidung des Bundestages 
zur Neuregelung der Organentnahme/ 
Organspende darf daher durchaus als 
feige angesehen werden. In der Nachbe-
trachtung bleibt der fade Beigeschmack, 
dass immer genau dann, wenn es darauf 
ankommt, sich der Gretchen-Frage zu stel-
len, in unserem Parlament gekniffen wird, 
und man es dann vorzieht, sich den Pelz 
trocken waschen zu lassen, siehe Wehr-
pflicht oder Präimplantationsdiagnostik. 
Florian Lahmann, Peine

Unantastbare Würde
Das Grundgesetz regelt in klarer deut-
scher Sprache, dass die Würde unantast-
bar ist. Die grundgesetzlich geschützte 
Würde darf niemals durch ein nachran-
giges Gesetz beschnitten werden. Die 
Körper und die Organe der Menschen 
unterliegen ebenso dieser unantastba-
ren Würde. Der Deutsche Bundestag hat 
jedoch den Versuch unternommen, diese 
Würde zu beschneiden. Es stimmten 292 
Parlamentarier für diese Einschränkung 
der unantastbaren Würde. Entweder ken-
nen diese Politiker das Grundgesetz nicht 
oder es wurden – aus machtpolitischen 
Gründen – beide Augen zugedrückt. Nach 
deren Meinung sollte der Mensch automa-

Organspende:  
Der Zwiespalt bleibt

wortwechsel

Die geheime Abstimmung hat die alte Regelung der ausdrücklichen Zustimmung der 
SpenderInnen beibehalten. Das Thema wühlt viele taz-LeserInnen auf. Ein Stimmungsbild
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tisch Organspender werden. Offensicht-
lich hat die fortschreitende Privatisierung 
unseres Gesundheitssystems die Hemm-
schwelle der Moral gesenkt. Die medizi-
nische Entgleisung, zur ökonomischen 
Verpflichtung den Investoren gerecht zu 
werden, bedarf der dringenden verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung.
Siegmar Unger, Hollstadt

Unterlassene Hilfe?
Die Leidtragenden sind weiterhin die 
Kranken, die auf Organspenden angewie-
sen sind. Da drängt es sich auf, einmal 
§ 323c des Strafgesetzbuchs zu lesen: „Wer 
bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr 
oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Umständen 
nach zuzumuten ist, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.“ Offenbar geht es doch, 
jemanden ohne dessen vorherige Zustim-
mung zur Hilfe für den Mitmenschen 
zu verpflichten, sogar unter Androhung 
einer Strafe. Danach hätten sich diejeni-
gen Abgeordneten richten sollen, die die 
Widerspruchslösung abgelehnt haben. 
Heiner Jüttner, Aachen

Immunsupressiva
Glücklich dürften die Hersteller von 
Immunsupressiva sein, das sind die 
Medikamente, die man einnehmen muss, 
um eine Abstoßung des fremden Organs 
zu verhindern. Ein durchschnittliches 
Pharmaunternehmen macht ungefähr 
900 Mio € damit. Age Krüger auf taz.de

Die Güte fehlt
Eine Spende muss immer freiwillig sein? 
Der Staat darf keinen Zugriff auf unse-
ren Körper haben? Das kommt mir sehr 
dürftig vor gegenüber dem Wissen, dass 
Menschen sterben, weil wir uns hinter 
Scheinargumenten verstecken. Ja, diese 
Ausreden für ein egoistisches Verhalten, 
das hinnimmt, dass Menschen sterben, 
sind es, die einem die Tränen in die Augen 
treiben. Und dann stellen sich die Initia-
torinnen ihres Zustimmungsantrags zu 
einem Foto auf und blicken wie Gewinne-
rinnen in die Kamera und spüren nicht, 
dass ihnen die Güte fehlt, die uns Men-
schen miteinander verbindet.
Ursula Linde, Bochum
 

Und die Angehörigen?
Ich bin immer noch erstaunt über die seit 
Jahren anhaltende Begeisterung der taz 
für die Organspende. Ist es ein atheisti-
scher Reflex gegen alles, was mit Seele 
zu tun haben könnte? Oder ein sozialisti-
scher Kollektivgedanke? Wer sich intensiv 
und jenseits staatlicher Informationen 
mit dem Thema beschäftigt, gerät schnell 
ins Zweifeln. Hirntote sind Sterbende, de-
nen ein normaler Tod versagt bleibt, das 
Hirntodkriterium wurde überhaupt erst 
eingeführt, um Organtransplantationen 
rechtlich möglich zu machen und Eutha-
nasieurteile zu verhindern. Es gibt zuhauf 
Berichte von traumatisierten Eltern, die 
zur Freigabe ihrer Kinder gedrängt oder 
genötigt wurden und sich das nie verzie-
hen haben. Es geht also keineswegs um 
eine „archaische Angst vor dem Aus-
weiden“, sondern um die Frage, wie wir 
sterben wollen. Florian Nelle, Pulheim




